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Öffentliche Bekanntmach u ng
der Stadt Brühl

Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung des

Bebauungsplanes 05.10 ,,Östlich Lindenstraße, westlich An der

Schallenburg" gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Aqsschuss ftlr Planung und Stadtentwicklung der Stadt Brühl hat in seiner öffentli-

chen Sitzung am 25.03.2021 gemäß § 4a Abs. 3 (BauGB) in der aktuell gültigen Fas-

sung die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 05.10 ,Ostlich Linden-

straße, westlich An.der Schallenburg" beschlossen.
Mit der Überplanung der bislang landwirtschaftlich genutzten Ftächen wird die östlich an

die Lindenstraße angrenzende Wohnbebauung städtebaulich sinnvoll erweitert und ein

bedarfsgerechtes Wohnangebot von bis zu 170 Wohneinheiten bereitgestellt.

Das Plangebiet liegt im Nordosten des Stadtteils Brühl-Schwadorf in der Gemarkung

Schwadorf, Flur 2 und Flur 6 und umfasst in der Flur 2 die Flurstücke 112,3316,257,
240,268,3614,3611, 114 und teilweise die Flurstüeke 258, 81 und 186. ln der Flur 6 um-

fasst es die Flurstücke 738, 310 und 31 1.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes ist folgendermaßen abgegrenä:

lm-Norden

im Osten

im §üden

im Westen

entlang der nordwestlichen Grenze des Flurstücks 114 bis zum Grenzpunkt

der Flurstücke 1 14,266 und 186 (An der Schallenburg), rechtwinklig auf die

östliche Grenze des Flurstücks 186,

vom vorgenannten Punkt entlang der östlichen Grenze des Flurstücks 186

bis zum Grenzpunkt der Flurstücke 186,74 und 81 (Dickopsbach), weiter

zum Grenzpunkt der Flurstücke 81, 320 und 738, entlang der östlichen

Grenze des Flurstücks 738,

entlang der südlichen Grenzen der Flursttrcke 738 und 310, entlang der
westlichen Grenzen der Flurstücke 310 und 738 bis zum Grenzpunkt der
Flurstücke 738, 309 (Lindenstraße) und 80, weiter zum südlichsten Grenz-
punkt der Flurstücke 80 und 112,

entlang der südwestlichen, nordwestlichen und südwestlichen Grenze des

Flurstücks 112 wbiter zum Grenzpunkt der Flurstücke 112, 109 und 33/6,

entlang der südöstlichen und südwestlichen Grenze des Flurstücks 33/6,

entlang der nordöstlichen Grenze des Flurstücks 33/5 bis zum nördlichen

Grenzpunkt der Flurstücke 33/5 und 258, entlang der südwestlichen Gren-

zen der Flurstücke 240 und 268, entlang der südöstlichen und südwestli-

chen Grenze des Flurstiicks 36/4, entlang der stidwestlichen und nordwest-

lichen Grenze des Flursttrcks 36/1 bis zum Grenzpunkt der Flurstücke 36/1,

§tadt Brühl - Der Bürgermeister
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113 und 114, entlang der nordösflichen und nordwesilichen Grenze des' Fluretücks 113 und enflang der sädwesflichen Grenze des Flurstücks 114.

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 2,g ha.
Das Plangebiet ist im beigefrigten übersichtsplan dargestellt.

Es sind folgende Arten umweltbezogener tnformationen verfügbar:
1. Umweltbezogene lnformationen in Fachgutachten:

Thema Verkehr:
Zustandsanalyse Verkehrssituation (MlV, öpNV, Fahrrad), bestehende Verkehrsqualitä-
ten, Prögnosen zu Verkehrserzeugung und Verteilung (räumlich und zeiflich), verkehrli-
che Auswirkungen und Qualitäten im prognose-Nullfail und prognose-Mitfall, Empfeh-
lungen zum Straßenausbau, Angaben zum Stellplatzbedarf - Verkehrsuntersuchung
(November 2A2Q, Runge lVP, lngenieubüro für integrierte Verkehrsplanung, Düsseldorf

Thema Lärm
Lärmvorbelastung des Plangebiets durch Straßenverkehrsaufkommen, Berechnung der
Geräuschimmissionsbelastung im plangebiet mit und ohne Bebauung, Darstellung in
Lärmkarten, Einteilung des Plangebiets in Lärmpegelbereiche, Maßnahmen zum Schutz
der Außenwohnbereiche, Anforderungen an den Schallschutz von Fassadenbauteilen,
Beurteilung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens in angrenzenden Straßen - Scha/l-
technische Untersuchung (Navember zAZq, ACCON Köln GmbH, Köln

fhema BodenA/ersickeruntr
Altlastenspezifische Bodenuntersuchung, umwelthygienische Untersuchung, Bodenauf-
bau, Schichtbeschreibung der vorgefundenen Böden, Laboruntersuchungen der einzel-
nen Schichten, Untersuchung zur Versickerungsfähigkeit der Schichten, Grundwasserflu-
rabstand, Empfehlung zur dezentralen und zentraten Versickerung von Dach- und Ver-
kehrsflächenniederschlag, Baugrunduntersuchung, Bodenklassen und Bodenkennwerte,
Empfehlungen zur Gründung und Unterkellerung von Hochbauten, Abdichtung von Ge-
bäudeteilen, Baugruben, Empfehtungen zum Straßen-, Kanal- und Leitungsbau.- Gut-
achten zu Bodenuntersuchungen * Baugrunderkundung (Mai, Juni, September 2011),
WITTLER I ngenieurbüro, Köln
Gutachten zu orientierenden Bodenuntersucltungen unter umwetthygienischen, atilas-
tenspezifischen und abfalltechnischen Aspekten (Apit, Mai, September 2O1T), WTTTLER
lngenieurbüro, Köln
Geohydrologisches Gutachten zur Versickerung von Niederschtagsabflüssen (Mai, Juni,
Sepfembe r 20 1 7), WITTLER I nge nieu rbij ro, Köl n

Thema Artenschutz
Artenschutzrechtliche Belange, Vorkommen von planungsrelevanten Arten im plange-
biet, Biotopstrukturen im Plangebiet, Auswirkungen des Vorhabens auf geschützte Arten,
Betroffenheitsanalyse von Fledermaus, Vogel, Amphibien / Reptilien und Schmetterling,

- Der Bü
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Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG, Zeitraum
für Baumfällungen und Gebäudeabbruch * Artenschutzrechtlicher.Beitrag zum Bebau-

ungsplan 05,10 (Dezember 2019), grünplan, Doftmund

Thema Gewässer:
Variantendiskussion zur Gewässerrenaturierung des Geildorfer Baches bzw. Dickopsba-

ches, ökologische, wirtschaftliche und technische Machbarkeitsanalyse, Gegenüberstel-

lung Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten - Neufr:assierung des Dickopsbaches in

Schwadorf - Variantenvergleich (Dezember 2019),. Die Gewässer-Experten, Lohmar

2. Umweltbezogene lnformationen in Stellungnahmen von Fachbehörden, sonstigen

Trägern öffentlicher Belange oder Bürgern:

Thema Den kmalsch utz/ Ku ltu relles Erhe/ Kultu rländschaft :

Baudenkmal Am Strauchshof 21 4, historischer Ortsrand sowie Sichtbeziehung zt)

Schloss Augustusburg, Landschaftsbild, Kulturlandschaftsbereich, Naturpark Rheinland

- ln Stellungnahmen von:
Landschaftsverband Rheinland * Amt für Denkmalpftege im Rheinland - 13.08.2019 /
24.03.2020,
Landschaftsverband Rheinland - Dezemat Kultur und landschaftliche Kulturpflege -
1 9.09.201 I / 02.04.2020,
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 05.09.2419 /
26.03.2020,
Zwec4vehand N atu rpark Rhei nland - 1 3. 09. 20 1 9,

Ministeium für Heimat, Kammunales, Bau und Gteichstetlung NRW - A2.04.2020,

Bezirksregierung Köln Dez. 35.4 - A3.04.2020,

tcoMos - 04.04.2020

Thema Gewässer:
Renaturierung Dickopsbach, Auswirkungen auf die Wassenlersorgung der Schallenburg,

geplanter Trassenverlauf Dickopsbach/ Geildorfer Bach - ln Stellungnahmen von.

Landschaftsverband Rheinland - Amtfür Denkmalpflege im Rheinland - 30.08.2A19,

Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutu - A5.09.2019,

Rhein-Erft-Kreis - Untere Wasserbehörde - 17.09.201g / A6.04.2A20,

tcoMas - 04.a4.2a20

ffinheit,Bodenklasse,Baugrund,Erdbebenzone,§chutzdesMutterbo.
dens, flächen- und bodenbezogener Ausgleich, Umgang mit Bodenaushub. - ln Stel-

lungnahmen von:
Geatogischer Dienst NRW - 27.08.201 g,

Rhein-Erft-Kreis - lJntere Bodenschutzbehörde - 13.09.2A19 / 06.04.2020

Stadt Brühl - Der Bürgermeister
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Die Pläne mit der Begründung (inkl. Umweltbericht) sowie oben aufgefilhrte Unterlagen
können in der Zeit vom

{0.05. - I {.0G.2021 (einschtießtich}

auf der Homepage der Stadt Brtihl (www.bruehl.de) unter planen, Bauen & tJmwett )
Aktuefie Beteiligungen ba x. https:l/www.o-sp.delbruehltbeteitigung eingesehen r*rO*.n.

ZuiaUlicfr können die Unterlagen im Fachbereich Bauen und Umwelt, Abteilung planung
und Umwelt, Rathaus,{, Uhlstraße 3, 50321 Brühl, nur nach telefonischer Terminverein_
barung (Tel.: 7g-E1lO,7g-S150) eingesehen werden.

lm Übrigen stehen die Mitarbeiter des Fachbereiches für Ritckfragen unter den Telefon-
nummern 79-512A oder 7g-5150 zur Verfügung.

Während der Auslegungsfrist können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Anregungen insbeson-
dere per Mail, über das o, g. Beteiligungsportal, schriftlich oder mtjndlich zur Nieder_
schrift vorgebracht werden. Die Stadt Brühl prüft die fristgerecht vorgebrachten Anre_
gungen und teilt das Ergebnis nach Abschluss des Verfahrens mit.
Nicht fristgerecht abgegebene Steilungnahmen können bei der Beschlussfassung des
Bebauungsplanes 05.10,,ösflich Lindenstraße, wesflich An der Schallenburg,, unberück_
sichtigt bleiben.

Der vorstehende Beschluss des planungs- und Stadtentwicklungsausschussös der Stadt
Brühl vom 25.03.20212ur erneuten öffenflichen Auslegung des Bebauungsplanes 05.10
,,Östlich Lindenstraße, wesflich An der Schallenburg,, wird hiermit öffenflich bekannt ge-
macht.

Brühl, 26.A4.2.021 Bürgermeister

Brühl - Der
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Öffentliche Bekanntmach u ng
der Stadt Brühl

Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung der

50. Flächennutzungsplanänderung gem. § 4a Abs. 3

Baugesetzbuch (BauGB)

Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Stadt Brühl hat in seiner öffentli-

chen Sitzung am 25.03;2021 gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der aktuell gültigen Fassung

die erneute öffentliche Auslegung der 50. Flächennutzungsplanänderung beschlossen.

Mit der Überplanung der bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen wird die östlich an

die Lindenstraße angrenzende Wohnbebauung städtebaulich sinnvoll erweitert und ein

bedarfsgerechtes Wohnangebot von bis zu 170 Wohneinheiten bereitgestellt.

Das Plangebiet der 50. Flächennutzungsplanänderung liegt in der Gemarkung Schwa-

dorf, Flur 2 und umfasst teilweise die Flurstücke 1 14 und 112.

Nördlicher Bereigh:

Die hördliche Fläche umfasst den Teil des Flurstücks 114, der im dezeit rechtskräftigen

FNP als tandwirtschaftlich genutzte Fläche dargestellt ist und wird folgendermaßen ab-

gegrenä:

lm Norden
im Osten
im §üden
im Westen

entlang der nördlichen Grenze des Flurstücks 114,

entlang der östlichen Grenze des Flurstücks 114,

entlang der südlichen Grenze des Flurstücks 114 und

entlang der Abgrenzung zwischen der Fläche fÜr Landwirtschaft und der

gernischten Baufläche im bisher gtiltigen FNP.

Die Fläche umfasst ca.6.740 m2.

Südlicher Bereich:

Die südliche Fläche umfasst einen Teil des Flurstitcks 112 und ist folgendermaßen ab-

gegrenzL

lm Norden entlang der nordwestlichen Grenze des Flurstücks 112 und weiter entlang

der Abgrenzung zwischen Wohnbaufläche und Grünfläche im bisher gülti-

gen FNP,

im Osten und Süden entlang der südöstlichen Grenze des Flurstücks 112 und

im Westen entlang der südwestlichen Grenze des Flurstücks 112'

Die Fläche umfasst ca. 640 m2.

r rgermeister
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Beide Flächen umfassen zusammen ein6 Fläche von ca. 7.390 m2.
Das Plangebiet ist im beigefügten übersichtsplan dargestellt.

Es sind folgende Arten umweltbezogener lnformationen verfügbar:
1. Umweltbezogene lnformationen in Fachgutachten:

Thema Verkehr:
Zustandsanalyse Verkehrssltuation (MlV, öpNV, Fahrrad), bestehende Verkehrsqualitä-
ten, Prognosen zu Verkehrserzeugung und Verteilung (räumlich und zeiflich), verkehrli-
che Auswirkungen und Qualitäten im Prognose-Nullfall und prognose-Mitfati, Empfeh-
lungen zum Straßenausbau, Angaben zum Stellplatzbedart - Verkehrsuntersuchung
(Nouember 2020), Runge lVP, lngenieurbüra für integierte Verkehrsplanung, Düssetdorf

Thema Lärm
Lärmvorbelastung des Plangebiets durch Straßenverkehrsaufkommen, Berechnung der
Geräuschimmissionsbelastung im Plangebiet mit und ohne Bebauung, Darstellung in
Lärmkarten, Einteilung des Plangebiets in Lärrnpegelbereiche, Maßnahmen zum Schutz
der Außenwohnbereiche, Anforderungen an.den Schallschutz von Fassadenbauteilen,
Beurteilung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens in angrenzenden Straßen - Schalt-
technische Untersuchung (November 2020), ACCON Köln GmbH, Köln

Thema BodenA/ersickerung
Altlastenspezifische Bodenuntersuchung, umwelthysienische Untersuchung, Bodenauf-
bau, Schichtbeschreibung der vorgefundenen Böden, Laboruntersuchungen der einzel-
nen Schichten, Untersuchung zur Versickerungsfähigkeit der Schichten, Grundwasserflu-
rabstand, Empfehlung zur dezentralen und zentralen Versickerung von Dach- und Ver-
kehrsflächenniederschlag, Baugrunduntersuchung, Bodenklassen und Bodenkennwerte,
Empfehlungen zur Gründung und Unterkellerung von Hochbauten, Abdichtung von Ge-
bäudeteilen, Baugruben, Empfehlungen zum Straßen-, Kanal- und Leitungsbau - Gut-
achten zu Bodenuntersuchungen * Baugrunderkundung (Mai, Juni, September ZOIT),
WITTLER lngenieurbüro, Köln
Gutachten zu orientierenden Bodenuntersuchungen unter umwelthygienischen, alilas-
tenspezifischen und abfatltechnischen Aspekten (Apif Mai, September 2O1l), WTTTLER
lngenieurbüro, Köln
Geohydrologisches Gutachten zur Versickerung von Niedersch/agsabflüssen (Mai, Juni,
Sepfember 2017), WITTLER lngenieurbüro, Köln

Thema Artenschutz
Artenschutzrechtliche Belange, Vorkommen von planungsrelevanten Arten im plange-
biet, Biotopstrukturen im Plangebiet, Auswirkungen des Vorhabens auf geschütäe Arten,
Betroffenheitsanalyse von Fledermaus, Vogel, Amphibien / Reptilien und Schmetterling,
Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. s 44 BNatSchG, Zeitraum
für Baumfällungen und Gebäudeabbruch - Artenschutzrechilicher Beitrag zum Bebau-
ungsplan A5.10 (Dezember 2019), grünplan, Doftmund

hl - Der
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Thema Gewässer:

Variantendiskussion zur Gewässerrenaturierung des Geildorfer Baches bzw. Dickopsba-

ches, ökologische, wirlschaftliche und technische Machbarkeitsanalyse, Gegenüberstel-

lung Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten - Neutrassierung des Dickopsbaches in

Schwadoff - Variantenvergleich (Dezember 2019), Die Gewässer-Expe rten, Lohmar

2. Umweltbezogene lnformationen in Stellungnahmen von Fachbehörden, sonstigen

Trägern öffentlicher Belange oder Bürgern:

Thema Denkmalschutz/ Kulturelles Erbel Kulturlandschaft:

Baudenkmal Am Strauchshof 21 4, historischer Ortsrand sowie Sichtbeziehung zu

Schloss Augustusburg, Landschaftsbild, Kulturlandschaftsbereich, Naturpark Rheinland

- ln Stellungnahmen von:

Landschaftsverband Rheinland - Amt für Oenkmalpflege im Rheinland - 13.08.2019 /
24.03.2020,
Landschaftsverband Rheintand =' Dezernat Kultur und landschafttiche Kulturpftege -
1 9.09.2A1 I / 02.04.2020,
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz A5.09.2019 /
26.03.2020,

Zweckve rband N atu rp ark Rh e i n I an d * 1 3. A9. 20 1 I,
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW * A2.04.2020,

Bezirksregierung Köln Dez. 35.4 - 03.04.2024,

tcaMos -

!,'r

auf die Wasserversorgung der Schallenburg,

geplanter Geildorfer Bach - ln Stellungnahmen von:

- Amt für Denkmalpflege im Rheinland - 30.08.2A19,

Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz - 05.09.2A19,

Rhein-Erft-Kreis - Untere Wasserbehörde - 17.09.2019 / 06.A4.2024,

rcaMos - a4.04.2a20

Thema Boden:

Bodenbeschaffenheit, Bodenklasse, Baugrund, Erdbebenzone, Schutz des Mutterbo-

dens, flächen- und bodenbezogener Ausgleich, Umgang mit Bodenaushub. - ln §tel-

lungnahmen von:

Geologischer Dienst N RW ; 27.48.241 g,

Rhein-Erft-Kreis - Untere Bodenschutzbehörde - 13.09.2A19 / 06.04.2424

Die Pläne mit der Begründung (inkl. Umweltbericht) sowie oben aufgeführte Unterlagen

können in der Zeit vorn

10.05. - { 1.06.2021 (einschließlich}

Stadt Brühl- Der Bürgermeister
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auf der Homepage der Stadt Brühl (www.bruehl.de) unter Planen, Bauen & lJmwelt )
Aktuelle Beteiligungen bzw. https://ww*t.o-sp.dilbrueht/beteitigung eingesehen werden.

Zusätzlich können die Unterlagen im Fachbereich Bauen und Umwelt, Abteilung planung

und Umwelt, Rathaus A, Uhlstraße 3, 50321 Brühl, nur nach telefonischer Terminverein-
barung (Tel.: 79-5170, 79-5150) eingesehen werden.

lm Übrigen stehen die Mitarbeiter des Fachbereiches für Rückfragen unter den Telefon-
nummern 79-5170 oder 79-5150 zur Verfügung.

Während der Auslegungsfrist können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Anregungen insbeson-
dere per Mail, über das o. g. Beteiligungsportal, schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. Die Stadt Brühl prüft die fristgerecht vorgebrachten Anre-
gungen und teilt das Ergebnis nach Abschluss des Verfahrens mit.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung der
50. Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben.

Der vorstehende Beschluss des Planungs- und Stadtentwicklungsausschusses der Stadt
Brühl vom 25.03.2021 zur erneuten öffentlichen Auslegung der 50. Flächennutzungs-
planänderung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Brühl, 26.04.2021 Der Bürgermeister

Stadt Brühl - Der Bürgermeister



Stadt Brühl
50. Anderung des Flächennutzungsplanes der §tadt Brühl W
Bisherige Darstellung im

Flächennutzungsplan
Darstellung nach der

50. Anderung

@&.,..--

Legende
Art de. baulicien
(§sAbs.2Nr.1l

, Nlttung
BaUGB):

Wohnbau. | 
*-*-'Flächen 

l0r die
fächen I ,.___ .llandwirtschaft

gemischte
Baufläc}ls O Fläche for die Abwasserbeseiligung

(Versickerungsbecken)
Grünflächqn

Sqslige Plaszeirhen: Flächo iür Veßorgungselags
(Elockheizkrattwork)

Mgßstab 1r5.o0ol.,t G"t,uno.o"r",.nHr o

Verfahrensvermerke

Der Rat der Stadt Bruhl hat gemäß § 2 Abs, 1 und Abs. 4 BauGB am

beschlossen, den Flächennuäungplan in dem obenstehend umgrenzten

Geltungsbereicir zu ändem.

Stadt Bnihl, den ...,..............................

Bürgermeister

Der Beschluss zur Teiländerung des Flächennutzungsplan ist am

ortsüblich bekannt gemacht worden.

Stadt Brühl, den ..................................

................. Bürgermeister

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie der Träger

öffentlicher Belange erfolgte gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BaUGB in der Zeit vom

bis ........-..*...- .

Stadt Brühl, den ..."...,..",.,....,.,......,....,"

Bürgermeister

Der Ausschuss fiir Planung und Stadtentwicklung der Stadt Bnihl hat gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB am .........."........... die Auslegung des Entwurfs der
FlächennuEungsplanänderung beschlossen. Die öffentliche Auslegung wurde am

...,.................. ortsüblich bekannt gemacht.

Stadt Brühl, den

Bürgermeister

Eine erneute öffenüiche Auslegung des überarbeitelen Entwurfs der

FlächennuEungsplanänderung erfolgte gemäß § 4a Abs. 3 BaUGB in der Zeit vom

.........,,........... bis.., Die erneute öfientliche Auslegung wurde am

...................... ortsüblich bekannt gemacht.

§tadt 8rühl, den ...

8ürgermeister

Der Entwurf zur 50. Anderung des FlächennuEungsplanes ist vom Rat der Stadt Bruhl
am ..............,....... beschlossen worden.

Stadt Bruhl, den

Bürgermeister

Die 50. Anderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6 Abs. 1 BauGB mit

Verfügung vom ........-.-..*..- genehmigt worden.

Köln, den

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Bezi*sregierung ist gemäß § 6 Abs. 5
BauGB am ........."............ erfolgt.

Stadt Brühl, den ..................................

Bürgermeister

Rechtliche Grundlagen

Raumordnungsgese& (ROG)

Raumordnungseseh (R0G) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.12.2008
(BGBI. I S.2986), zulbtrt geändert durch Artikel 2 AbsaE 15 des Gesehes zur
Modernisierung des R€chts der Umweltverlräglichkeitsprtifung vom 20.07.2017 (BGBI. I

§.2808)

Baugesetsbuch (BauGB)
BaugeseEbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.1 1.2017 (BGBI.

I S. 3634)

BaunuEungsverordnung (BauNVO)

Verordnung überdie bauliche Nuäung der Grundstücke (BaunuEungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. S. 3786)

Planzeichenverordnun g (PlanZV)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des

Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZr') in der Fassung der Bekanntmachnung

vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 i §. 58), zuleä geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur

UmseEung der Richtlinie 2014/SZEU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen

Zusammenlebens in der §tadt vom 04.05.2017 (BGBI. I S. 1057)
Bezirksregierung


